
Familienbonus Plus Teil 2

Steuern im Bild, Teil 394 Voraussetzungen 
Grundsätzlich steht der Familienbonus 
Plus dann zu, wenn Sie oder Ihr Partner für 
das Kind Familienbeihilfe beziehen oder 
 Ihnen für das Kind der Unterhaltsabsetz-
betrag  zusteht. Wird Ihnen für ein Kind, 
das im Ausland lebt, vom Finanzamt eine 
Ausgleichs- oder Diff erenzzahlung gewährt, 
gilt dies auch als Bezug von Familienbei-
hilfe. Dies gilt auch, wenn bei Ihren voll-
jährigen Kindern die Familienbeihilfe 
direkt auf das Konto des Kindes 
 überwiesen wird.

Steuern im Bild
Das Steuerrecht ist eine komplexe Materie. 
Um Ihnen den Zugang zu erleichtern, bringt 
Ihnen die MEDplan steuerliche Regelungen 
bildhaft näher. Diesmal: 
Familienbonus Plus, Teil 2.
o Mag. Susanne Glawatsch

Telefon +43 (0)1 817 53 50
E-Mail: info@medplan.at
www.medplan.at

Fo
to

 ©
 iS

to
ck

.c
om

 / 
Or

bo
n 

Al
ija

das im Ausland lebt, vom Finanzamt eine 
Ausgleichs- oder Diff erenzzahlung gewährt, 
gilt dies auch als Bezug von Familienbei-
hilfe. Dies gilt auch, wenn bei Ihren voll-
jährigen Kindern die Familienbeihilfe 
direkt auf das Konto des Kindes 
 überwiesen wird.


